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7. Änderung des Flächennutzungsplanes
Fachbereich Stadtentwicklung / Fachdienst Stadtplanung 
Teilbereich 

 „Kompostierungsanlage / Sammelstelle für Grünab-
fälle am Friedhof“ 

Stand: 04/2024 

Standardänderung / Parallelverfahren* 

Aufstellungsbeschluss zur 7. Änderung 
des Flächennutzungsplanes 

Anlass der 7. Änderung des FNP 
ist es, für die Errichtung einer 
Kompostierungsanlage / Sam-
melstelle für Grünabfälle am 
Friedhof Planungsrecht zu schaf-
fen. 
Der FNP weist derzeit eine Grün-
fläche aus. Planungsrechtlich 
liegt die Fläche im Außenbereich. 
Das Vorhaben Kompostierungs-
anlage / Sammelstelle für Grün-
abfälle widerspricht damit dem im 
§ 35 Abs. 3 Nr. 1 BauGB aufge-
führten öffentlichen Belang (Wi-
derspruch zu den Darstellungen
des FNP).
Aus diesem Grund ist eine Ände-
rung des FNP erforderlich. 
Der FNP-Änderung ist gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB ein Umweltbericht 
beizufügen, der die voraussichtli-
chen Umweltauswirkungen ermit-
telt und bewertet. 
Um den Nachweis zu erbringen, 
das von der Kompostierungsan-
lage keine schädlichen Umwelt-
auswirkungen ausgehen, ist ein 
Immissionsschutzgutachten er-
forderlich. 
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